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Uostverkehr nach dem Auslande.
> . Hriefsendungen .

V o r b e in e r k u n g e n für den Verkehr
des Weltpostvereins :

1 . Verboten , mit Post zn versenden : Ge -
genstände , deren Besörderung mit Gesahr
verbunden ist oder welche die Briessendungen
beschmutzen oder verderben können ,
namentlich explodierbare und leicht
entzündliche Sachen , sowie ätzende
Flüssigkeiten ; b . lebende oder tote
Tiere und Insekten ; c . Briefsendnngen
mit offensichtlich beleidigenden oder unsitt¬
lichen Angaben oder' Abbildungen . Ueber
bedingte Zulassung voll Warenproben mit
Flüssigkeiten , Fetten , abfärbenden Stoffen ,
Glassachen und lebenden Bienen , getrockne¬
ten oder konservierten Tieren Leben die Post -
anftalten . Auskunft .

Ferner ist verboten , in gewöhnliche oder
eingeschriebene Briefpostsendungen einzule¬
gen : :!. Münzen ; d . zollpflichtige
Gegenstände ; c . Gold - oder Silbersa¬
chen , Edelsteine , Schinucksachen und
andere kostbare Gegenstände , aber
nur im Falle , daß deren Einlegen oder Be¬
förderung durch Gesetzgebung der betreffen¬
den Länder verboten ist . Absender hat sich
unter eigener Verantwortlichkeit zu unter¬
richten , ob die zu Persendenden Gegenstände
mit der Briefpost in die betreffenden Länder
eingeführt werden dürfen .

2 . Postkarten . Einfache Postkarten lind
Postkarten mit Antwort zulässig . Die Post¬
karten müssen ans Karton oder ans Pa¬
pier hergestellt sein , das fest genug ist , um
die Handhabung der Karten nicht zu erschwe¬
ren . Die Läuge der Postkarten darf nicht
mehr als 14 und nicht weniger als 10 cm ,
ihre Breite nicht mehr als ö und nicht weniger
als 7 cm betragen .

> 8 . Drucksache » , Warenproben und Gc -
! schnftspapiere dürfen weder Brief , noch ge¬
schriebenen Vermerk enthalten , welcher die
Eigenschaft eigentlicher uud persönlicher Kor¬
respondenz hat . Verpackung mutz so beschaffen
sein , datz der Inhalt leicht geprüft werden
kann . Warenproben dürfen keinen Handels¬
wert haben und keine anderen handschrift¬
lichen Vermerke trageu , als Namen oder Fir¬
ma des Absenders , Adresse des Empfängers ,
Fabrik - oder Handelszeichen , Nummern ,
Preise und Angaben bezüglich des Gewichts ,

! des Matzes lind der Ausdehnung , sowie der
verfügbaren Menge , der Herkunft und der
Natur der Ware . Drucksachen und Geschästs -
papiere , welche an einer der Seiten eine Aus¬
dehnung von mehr als 4S cm haben , oder
welche nicht mindestens teilweise frankiert
sind , werden nicht befördert . Drucksachen in
Nollenform , deren Durchmesser 10 cm und do
ren Länge 7S cm nicht übersteigt , sind zuge¬
lassen . Warenproben dürfen 30 cm Länge ,
20 cm Breite und 10 cm .Höhe , bei Sendun¬
gen in Nollensorm 30 cm Länge und 13 cm
Durchmesser nicht überschreiten . Im Verkehr
mit Österreich -Ungarn ( einschlietzlich Bos¬
nien , Herzegowina und Liechtenstein ) sind
Geschästspapiere als Brief oder Paket
zu versenden .

4 . Einschreibsendungen . Brieffendnngen al¬
ler Art (Briefe , Pokarten , Drucksachen , Wa¬
renproben und Geschäftspapiere ) können un¬
ter Einschreibung abgesandt werden . Bei
allen eingeschriebenen Gegenständen kann
Absender Bescheinigung über Zustellung der
Sendung an den Empfänger — Rückschein —
verlangen . Im Vereinsverkehr uuterliegeu
Einschreibsendungen allgemein dem Frau -
kiernngSz w ang e . Im inneren Ver -
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kehr Deutschlands und im Verkehr Deutsch¬
lands mit den deutschen Schutzgebieten , den
deutschen Postanstalten in China und Ma¬
rokko , und mit Österreich - Ungarn ( einschließ¬
lich Liechtenstein , Bosnien und Herzegowina )
sind auch unfrankierte Einschreibbriefe und
-Postkarten zulässig , doch müssen Einschreib¬
sendungen gegen Rückschein stets frankiert
werden .

5 , Leitung der Briefsendungen . Für die
Wahl des Beförderungsweges ist bei Sendun¬
gen nach überseeischen Ländern im allgemei¬
nen die Bestimmung des Absenders matzge¬
bend . Ist in der Aufschrift der Sendungen
der Beförderungsweg vom Absender nicht an¬
gegeben , so erfolgt die Leitung nach den für
die Postanstalten dieferhalb bestehenden Vor¬
schriften .

6. Zchiffsbriefc . Sollen Briefe usw . auf
Wunsch des Absenders mit SchiffSgelegenhei -
ten , welche zur regelmätzigen Postbeförderung
nicht dienen , befördert werden , so hat der Ab¬
sender auf der Aufschrift den Vermerk :
„ S ch i f fs b r i e f

"
( bei Versendung über

britische Häfen „ ? rivats Lkip "
) niederzu¬

schreiben , sowie den Abgangshafen und erfor¬
derlichenfalls das Schiff zu bezeichnen . Für
Leitung der Schiffsbriefe bleiben die An¬
gaben des Absenders allein matzgebend .
Schiffsbriefe müssen frankiert fein und un¬
terliegen derselben Taxe wie bei Beförderung
mit regelmäßigen Postdampfern .

Die über Bremen oder Hamburg mittels
der Reichs - Postdampser zu befördernden
Schiffsbriefe können unter Einschreibung ver¬
sandt werden ( Einschreibgebühr 20 Pf .) .

Tarif für gewöhnliche und

Im Verkehr mit Luxemburg , Österreich -
Ungarn nebst Bosnien , Herzegowina (ohne
Snndschak Novibazar ) und Liechtenstein .

Briefe frankiert bis 20 Z 10 Pf . , über 20 ^
bis WO Z 2V Pf . ; unfrankiert bis 2V s 20 Pf . ,
über 20 x bis 2S0 A 30 Pf .

Postkarte » ( einfache ) 5 Pf ., unfrankiert
10 Pf . , mil Antwort 10 Pf .

Drucksachen bis 50 Z 3 Pf . , über 50 bis
100 Z 5 Pf . , über 100 bis 250 ^ 10 Pf . , über
2S0 bis 500 Z 20 Pf ., über 500 bis 1000 s
30 Pf .

Warenproben bis 250 g 10 Pf . , über 250
bis 350 Z 20 Pf .

Geschäftspapiere nur nach Lnxemüntg zu¬
lässig . Porto : bis 250 Z 10 Pf . , über 250 A
bis 500 Z 20 Pf . über 500 ^ bis 1 KZ 30 Pf .

Einschreibgebühr 20 Pf . ; Nückscheingebühr
20 Pf .

Eilbestellgebühr . Bei Eilsendungen nach
Luxemburg , O st e r r e i ch - U ng a r n ,
mit Liechtenstein , Bosnien und Her¬
zegowina ist die Eilbestellgebühr — 25 Pf .
— stets zugleich mit dem Porto im voraus
zu entrichten . Neben dieser Gebühr kann
für Sendungen an Empfänger im Landbe -
stellbezirk eine Ergänznngsgebühr vom Emp¬
fänger eingezogen werden . Eilsendungen
nach Bosnien und Herzegowina sind nnr nach
Postorten zulässig .

ingeschriebene Kriefsendnngen .

b . Im Verkehr mit allen übrige » Lander » .

Briefe frankiert 20 Pf . bis 20 g , für jede
weitere 20 ^ 10 Pf . (ohne Meistgewicht ) ;
unfrankierte Briefe unterliegen dem doppel¬
ten Betrage des Portos .

Postkarten ( einfache ) 10 Pf . ; unfrankiert
20 Pf . mit Antwort 20 Pf .

Trncksachen , Geschnftspapiere , Warenpro¬
ben , zusainmengepacktc Gegenstände 5 Pf . für
je 50 x , mindestens jedoch für Geschäfts¬
papiere 20 Pf . , für Warenproben 10 Pf . , für
zusammengepackte Gegenstände besondere Be¬
stimmungen wegen der Mindesttaxen . Meist¬
gewicht der Drucksachen , Geschäftspapierc und
zusammengepackten Gegenstände 2 KZ , der
Warenproben 350 A .

Einschreibgebühr 20 Pf . ; Nückscheingebühr
20 Pf . ( Rückscheine nach dem Vereinsausland
nicht zulässig .)

Eilsendungen zulässig nach : Argent . Repu¬
blik ( nur Buenos -Aires , Rosario , La Plata ) ,
Belgien , Britische Kolonien , Chile , Costa Rica ,
Dänemark ( einschließlich Island , Faröer ,
Grönland nach Postorten ) , Dänische Antillen ,
Frankreich mit Algerien und Monaco , Groß¬
britannien und Irland , Italien eKischließlich
Benadir uud Erhthrea , Japan mit Formosa ,
aber ausschließlich Sachalin , sowie japan .
Postanstalten in Korea und China , Liberia
( nur Monrovia , Bnchanan , Edina , Green -
ville , Harper ) , Montenegro , Niederlande , Pa¬
raguay ( nur Asuncion ) , Portugal mit Kolo -
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nien , Salvador ( nur San Salvador ) , Schwe¬
den (nur nach Gothenburg , Malmö , Stock¬
holm ) , Schweiz , Serbien nach Postorten ,
Siam (nur nach Postorten ) .

Eilbestcllgeld für jede Sendung 26 Pf . vor¬
auszuzahlen ; nach Orten ohne Postanstalt
( soweit zulässig ) werden die üblichen Eilbe¬
stellgebühren , unter Anrechnung der voraus¬
gezahlten W Pf ., vom Empfänger erhoben .

Im Verkehr mit verschiedenen Ländern
kann der Absender eines Briefes das
Porto für die Antwort im voraus bezah¬

len . Zu diesem Zwecke werden internatio¬
nale Antwortscheine zum Preise von 2S Pf .
das Stück bei bestimmten Postanstalten zum
Verkauf bereitgehalten . In den fremden
Ländern werden gegen Abgabe eines solchen
Scheines Landeswertzeichen im Nennwerte
von W Centimes verabfolgt . Dem Absender
des Briefes liegt es ob ? den Antwortschein
an denjenigen , dem er die Zahlung des Por¬
tos für die Antwort ersparen will , zu über¬
senden ; die Postanstalten haben damit keine
Befassung .

Tarif für eingeschriebene Lrieffendnngen mit Nachnahme .
(Briefe , Postkarten , Drucksachen , Waren - seite müssen Name und Adresse des Absen¬

proben , Geschäftspapiere . ) ders in lateinischer Schrift deutlich niederge -
„ l m ^ , ^ . . schrieben sein . Im Vereinsverkehr wird der
^ orbemertungen .

^
Nachnahme nur bei ein - eingezogene Betrag nach Abzug der tarifmä -

geschriebenen Br . efsendungen zulas,,g . Der >tzjgen Postanweisungsgebühr und der Ein -
Betrag der Nachnahme auf der Ädretzseite ^ zjehungsgebühr von 10 Pf ., dem Absenderder Sendung m Ziffern und in Buchstaben durch Postanweisung übermittelt ,anzugeben . Aus der Vorder - oder Ruck- ^ '

Der Expreßgut -Tarif
wird, wie bereits im Vorjahr angekündigt, von jetzt ab dem Adreßbuch nicht
mehr beigegeben . Doch ist derselbe einzeln durch den Verlag des Karlsruher
Adreßbuches , Karlfriedrichstraße 18 , zum Preise von 30 Pfg . zu beziehen.
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Bestimmungsland .
Meistbetrag

einer
Nachnahme,

Tarif ,

Porto,
Bemerkunge n .

DeutscheSchntzgcbicte : Dentsch -
Z^en - Gninea , Deutsch -L-üd -
ivcstafrika, Kamerun , Kiaut -
sckou, ^nach Litsun, Sysang .
Tsingtan ^, Samoa . Togo .

Dentfch -Lstafrila
Belgien
Bosnien-Herzegowina . ,
Chile (nur nach best . Orten) .
China a . deutsche Postanstalten

>>. japanische „
Dänemark mit Faröcr nnd

Island
Dänische Antillen
Erythrea
Frankreich mit Monaco und

Algerien
Italien mit S , Marino und

Erpthrea, italienische Post¬
anstalten in Bengasi und Tri¬
polis ( Afrika)

Japan ( mit Formosa ) und
Karasnto uud Korea , , ,

Kreta , österreich . Postanstalten
in Candia , Canea , Rethpmo

Luxemburg
Marocco deutsche Postaustalten
Niederland mit Niedcrl .-Jndien
Norwegen
Oesterreich - Ungarn initLiechten -

stein
Portugal in . Madeira n . Azoren
Rumänien I nnr n . best. Orten)
Samoa
Schweden
Schweiz
Serbien
Tripolis ( Afrika '
Tunis
Türkei

a . Konstantinopel , Snnirna
( deutsche Postanstalt) . .

d . Beirut. Jaffa . Jerusalem
(deutsche Postanstalt ) . .

e . österr. Postanstalten . ,

800 Mark
60V Rupien ,

1000 Franken ,
1000 Kronen .
530 Pesos .
800 Mark .
400 Den .

720 Kronen .
1000 Franken .
1000 Franken .
1000 Franken -

1000 Franken ,

400 'Jen .
1000 Franken

'
800 Mark,
800 Mark ,
180 Gnlden .
720 Kronen .

1000 Kronen .
800 Mark,

1000 Lei.
800 Mark ,
720 Kronen .

1000 Franken .
1000 Franken .
1000 Franken .
1000 Franken .

800 Mark.

1000 Franken .
1000 Franken .

G

-Q

K

Zu Türkei o, : Dem Bestimmungs¬
ort ist der Vermerk „ Oesterr .
Postamt " oder „ burvs-u äs xosts
autriodieu" hinzuzufügen.

Briefe und Kästchen mit Wertangabe s. Seite 47.
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v . Post -

Vorlicnierkungen . Zu Postanweisungen ! dasselbe mit arabischen Ziffern und mit la -
nach dem Auslande kommt ein b e s o n d e r e s ! t e i n i s ch e n Schriftzeichen ohne Durchstrei -
Formular ( in deutscher und französischer chungen od ?r Abänderungen . — Für tele -
Sprache ) in Zlnwendung . Auszufüllen ist j g r a p h i f ch e Postanweisungen ist zu ent -

Benenn u n g
der

Lände r .

Mcistbetrag
einer Post¬
anweisung.

Gebühr
(v - Absend . zu eutricht.) .

Die Ausstellung
der Postanweisung hat zu

erfolgen iu

i . Deutsche Schutzgebiete
a . Dtsch . Äien-Gninea . .
b , Dtsch . Ostafrika . , .
o . Dtsch . Südwestafrika ,
ä , Kamerun , s . Karolinen ,
t'. Kiautschou (Kanini ) ,

Marschallinseln Ii . Sa -
moa , i . Togo, k . Marianen

800 Mark .
600 Rupien .

800 Mark .

bis5M . : 10Pf . ; nb.
5-100 „ 20 „ „

100-200, , 30 „ „
s200 -400 „ 40 „ ,,
40l>-600 „ 50 „
über 600,, 60 „

1 . Mark und Pfennig .
Bei Deutsch -Ostafrika in

Rupien nnd Heller .

2 . Deutsche Postaustaltcu in
China und Marokko . . . 800 Mark .

10 Pf . für je 20 M - ;
mindestens 20 Pf .

2. Mark und Pfennig .

3 . Ägypten 1000 Franken . 20 Pf . f - je 40 M . 3 . Franken und Centimen
(100Fr . -- 81 M .40Pf . ) .

4> Argentinische Republik . . 200 Pesos . 20 Pf . f . je 40 M . 4 . Pesos und Centavos
(Goldgeld, 1 Peso Gold

4M . ? Pf .) .

5 . Australasieu Neu - Süd -
Wales , Queensland , Tas¬
manien , Süd - Australien ,
Viktoria , West - Australien ,
Britisch-Neuguinea . . .
Neu-Seeland

I 40 Pfund
l Sterling .

20 Pfd . Sterl .
40 ,, ,.

20 Pf . f . je 20 M .

30 Pf . für je 20 M
20 Pf . für je 20 M.

5 . Engl . Währung (wie
Sir . 10) .

6 . Belgien . 1000 Franken . 20 Pf . f . je 40 M . 6 . Franken n . Centimen .
( 100Fr . 81M . 40Pf .) .

7 . Bolivien 400 Mark . 20 Pf . f . je 40 M . 7 . Mark u . Pfennig .

8 . Bosnien -Herzegowina uud
Sandschak Novibazar . . 1000 Kronen.

10 Pf . für je 20 M . ;
mindestens 20 Pf .

8 . Kronen und Heller.
( 100Kr. - -- 8SM . 7Pf .) .

9 . Brasilien 800 Mark . 20 Pf . f . je 40 M . 9 . Mark und Pfennig .

10 . britische Besitzungen bez .
britische Postanstälten in
außereuropäische» Ländern,
namentl . Aden, Ceylon,
China , Cypern , Börnes ,
Stroits - Settlein . , Fidji -
Jnseln , — Mxerlcüsts , Bri '
tisches Njasfaland , Natal ,
Mauritius , Bathurst , Gold '
küste , Zanzibar Stadt , —
Neu - Fundland , Britisch-
Westindien,? ^nama (XoInin-
visu ) , Gibraltar .

40 Pfund
Sterling .

20 Ps . f . je 20 M . bis
London ; ab London

besondere Gebühr .

10 . Pfd . Sterl . (^ . Schil¬
linge (8) , Pence (S) ,
(10 -L 205 M . >.
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anweisungen .

richten ! z,, die gewöhnliche Postanweisungs - (Franken , Dollars usw. ) und der Teilbetrag
gebühr , k die Gebühr für das Telegramm . (Centimen , Cents usw .) jeder für sich umge-
Bei den in fremder Währung auszustellenden rechnet und sich ergebende Bruchteile jedes-
Postanweisungen werden der Hauptbetrag mal aus bolle Pfennig aufwärts abgerundet .

Auf dem
Abschnitte der Postanweisung

sind zulässig :

Bemerkunge n-
X Auszahlungsschein zulässig .
5! Eilbrstellung zulässig .
I ' Telegraphische Postanweisung zulässig .

1 .

Schriftl . Mitteilungen jeder Art .

1. X. Zu 5. Postanweisungen an die Mannschaften derBesav .-Truppen
bis 15. M . lv Ps .

2 .

3 . Schriftl . Mitteilungen jeder Art .

2. .V.

3. Zulässig uach alle » Orten Unter -, Mittel - und Ober -Arghptens
bis Wadi -Halfa einschl ., und nach mehreren Orten im Sudan . X. ü
jin O r t s bestellbczirk . 1 nach bestimmten Orten .

4 . Schriftl . Mitteilungen jeder Art . 4 . X - L ,

S . Wie Nr . 10 . Wie Nr . 1».

6 . . >!, X ^ K ;

V.

8 .

Schriftl . Mitteilungen jeder Art . 7. Nnr » ach bestimmten Orten . X : K. AnSz . in der Landeswäh -
rnng n . d. Tageskurse .

8 . X ; ? im Ortsbestellbezirk .

9 . Schristl . Mitteilungen jeder Art . !>. Nur uach best . Ortcu . X. Auszahlung i» Landeswährung nach
dem Tageskurse .

10 . Name nnd mindestens Anfangs¬
buchstabe eines Vornamens des Ab¬
senders (bezw . Bezeichnung der Firma
des Absenders) und genaue Adresse
desselben müssen angegeben sein .
Sonstige Mitteilungen sind nicht zu¬
lässig .

10 . Das PostanweisungSsormular mnß auber dem Namen des
Empfängers nnd dessen genauer Bezeichnung mindestens den Anfangs¬
buchstaben eines Vornamens des Empfängers (bez. die Bezeichnung
der Finna desselben ) enthalten . Absender hat gleichzeitig mit Einlic -
fernug der Postanweisung den Empfänger von erfolgter Einzahlung
des Betrages durch ein besonderes Schreiben in Kenntnis zu setzen.
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Benennung
der

Länder .

Meistbetran
einer Post¬
anweisung.

Gebühr
(v . Absend , zu entricht.) .

Die Ausstellung
der Postanweisung hat zu

erfolgen in

II. Britisch - Indien (Vorder -
Jndien , einschließt . der nicht¬
britischen Besitzungen und
Britisch- Birmas .jevoch aus¬
schließt . Ceylons D

'
. Nr . 10^,

. ferner Postaustalten in Bag¬
dad , Basra , Bender -Abbas ,
Bushire , Guadur , Dschask
(Jask ) , Liuga , Mascat .
Karikal , Mahe , Pondichsry ,
Aanaou , Mahomerah ) .

12 . Bulgarien

13 . Canaöa ( eiufchl . Britisch-
Columbien , Neu - Brauu -
sckweig , 3 ! eu - Schottland
u . Prinz Edward - Inseln ).

14. Kap - Colonie mit Natal .
Rhodesia , Betschuanaland
und Zululand .

15 . Chile

16. Costa -Rica (nach SanJoss )

17 . Euba (wie Philippinen )

13. Dänemark mit Island und
Faröer (nicht auch Grön¬
land)

19 . Dänische Antillen . . . .

20 . Erythrea

21 . Finnland

22 . Frankreich mit Monaco ,
Algerien

4g Pfund
Sterling .

-
'
<00 Franken .

100 Dollars .

40 Pfund
Sterling

530 Pesos .

400 Mark .

720 Kronen.

M0 Franken .

1000 Franken

360 Kronen.

1000 Fr .

20 Pf . für je 20 M ,

20 Pf . f . je 40 M .

20 Pf . für je 20 M ,

20 Pf . für je 20 M .

20 Pf . f. je 40 M .

bis 80 M . 20 Pf . f . je
20 M . ! für jede weite¬

ren 40 M . 20 Pf .

10 Pf . für je 20 Mk.
mindestens 20 . Pf .

für je 40 M . 20 Pf .

für je 40 M . 20 Pf .

20 Pf . für je 40 M .
bis Malmö ; ab Mal -
mö besondere Gebühr

20 Pf . für je 40 M .

II . WieMr . 10.

12 . Frauken u . Centimen
>100 Franken —
31 M . 40 Pf, ).

13. Dollars und Cents
( 100 Doli . 422 M .
50 Pf .) .

14 . Wie Nr . 10.

15 . Pesos und Centavos
(Goldgeld ) ( 1 Peso
Gold 4 M . 7 Pf .) .

16 . Mark und Pfennig .

Kronen u . Oere .
(100 Kronen
112 M . 75 Pf .).

19. Franken u . Centimen
( 100 Franken
81 M . 40 Pf .).

20 . Wie Nr . 29.

21 . Wie Nr . 18.

22. Franken u . Centimen
(100 Franken —
81 M . 40 Pf . ) .
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Auf dem
Abschnitte der Postanweisung

sind zulässig :

Bemerkung «! n .
^ AuszahlungLschein zulässig ,
ü Eilbestcllung zulässig .
? Tclegraphiscyc Postanweisung zulässig .

11 . Wie Nr . 10.

12 . Schristl . Mitteilungen jeder Art .

13 .
'Wie Nr . 10.

14. Wie Nr . 10.

15.

16.

18.

19 .

20 .

21 .

22.

Schristl . Mitteilungen jeder Art .

Schristl . Mitteilungen jeder Art .

schristl . Mitteilungen jeder Art .

11 . Wie Nr. 10. — Auf Postanweisungen an Personen indischer Ab¬
kunft muß Name , Stamm oder Kaste des Empfängers uud der Name
des Vaters desselben angegeben sein .

12 . ä..

13. Wie Nr. 10 . — Dem Bestimmungsort ist der Name der Provinz
und des Kreises (vouvtz?) hinzuzufügen.

14. Wie Nr. 10 .

15. .4 . L.

16 . Ülnszahlung iu Landeswährung nach Tageskurs ,

18 . .4.. S im Ortsbestellbezirk und mit Ausschluß von Island und
Faröer. 1? mit Ausschluß von Island ; Faröer (nur nach Thorshavn.)
Klaksvik u . Trangisvaag.

19 . .4 . k . 'I ,

20 . ä.. L .

22 . . l ' .
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Länder ,
der

Benennung

23 . Französische Kolonien in
Westafrika,Dahomey , Elfen¬
beinküste . Franz . Guinea ,
Franz . Kongogebiet ^u . Ga¬
bun,Franz .Sndan,Senegal .

24 . Griechenland

25 . Großbritann . und Irland

26 . Honduras ( Republik ) . .

27 . Honstkoiil̂ u . britische Post¬
anstalten in China (Hoihow ,
Liu Kung , Island )

28 . Japan mit Taiwan ( For -
mosa ) japanischePostanstalt .
in China und Japanisch -
Sachalin

29 . Italien mit San Marino ,
Tripolis (ital . Postämter )

30 . Kanalzone von Panama

31 . Kongostaat

32 . Korea ( japan . Postanst .)

33 . Kreta . .

34 . Liberia

35 . Luxemburg

Meistbetrag
einer Post¬
anweisung .

Gebühr
( v . Absend , zu eutricht . )

Die Ausstellung
der Postanweisung hat zu

erfolgen iu

36 . Malta (über Italien )

37 . Mexiko

500 Franken .

1000 Franken .

40 Pfd . Sterl .

800 Mark .

800 Mark

400 Den .

l000 Franken .

100 Dollars

1000 Franken .

400 Den .

1000 Franken .

800 Mark .

800 Mark .

1000 Franken .

400 Mark .

20 Pf . für je 40 M .
bis Paris ;

ab Paris besondere
Gebühr

20 Pf . für je 40 M .

20 Pf . für je 20 M .

20 Pf . für je 40 M .

20 Pf . für je 20 M .

20 Pf . je 40 M .

20 Pf . für je 40 M .
bis New -Uort ; abNew
Uork besondere Gebühr
20 Pf . für je 40 M .

bis Brüssel ; ab Brüssel
besondere Gebühr

20 Pf . für je 40 M .

bis 100 M : 20 Pf . ; üb .
100 - 200 M : 30 Pf . ;
üb . 200 - 400 M . : 40
Pf . ; üb .400 - 600M -
60 Pf . ; üb . 600 M . :
80 Pf .

20 Pf . für je 40 M .
bis Syraens ;

ab Syracus bes. Gebühr

20 Pf . für je 20 M

23 . Wie Nr . 22.

24 . Wie 'Nr . 22 .

25 . Wie Nr . 10.

26 . Mark und Pfennig .

27 . Mark und Pfennig .

28 . Nenund ^ en ( 1Z) en
100 Sen ^ 2 M . II Pf . »

29 . Franken u . Centimen
( 100 Franken 81M .
40 Pf .) .

30 . Wie Nr . 60 .

31 . Franken u . Centimen
( 100Fr .^ 81M .40Ps . )

32 . Wie Nr . 28 .

33 . Wie Nr . 31 .

34 . Mark und Pfennig .

35 . Mark und Pfennig .

36 . Franken n . Centimen
( 100Fr - 81M .40Pf . )

37 . Mark und Pfennig .
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Auf dem
Abschnitte der Postanweisung

sind zulässig :

Bemerkunge n .
^ Auszahlungsschein zulässig .
1ü — Eilbestellung zulässig .
I - Telegraphische Postanweisung zulässig .

23 . Schriftliche Mitteilungen nicht zu¬
lässig . Name und Adresse des Ab¬
senders kann angegeben werden .

24 . Schriftliche Mitteilungen jeder Art .

25 . Wie Nr . 10 - Bei telegr . Postanw .
schriftliche Mitteilung zulässig .

26 . Schriftl . Mitteilungen jeder Art .

27 . Wie Nr . 10.

28 .

29 .

Schriftl . Mitteilungen jeder Art .

3V . Wie Nr . 60.

31 . Schriftl . Mitteilungen nicht znl .

32 .

33 .
Schriftl . Mitteilungen jeder Art .

34 .

35 .

36 . Wie Ztr . 10.

37 . Wie Nr . 10.

SA. Nnr nach bestimmten Orten ,

24 . Nur nach bestimmte » Orten .

28 . Wie Nr . 10 . ä ! r .

2S. Nur nach bestimmten Orten . Auszahlung in der Landeswährung
nach dem Tageskurse von Tegucigalpa mit einem Abznge von 6°/». ä .

27 . Wie Nr . 10 . Auszahlung nach dem in Hongkong geltenden Tages -
knrs in landesiiblicher Währung (Hongkong -Dollars ).

28 . 1? nach Amori , Hakodate , Hiroshima , tiaoshuna , Äanazawa ,
Kobe , Knmamoto , Kioto , Moji , Nagano , Nakasaki , Nagoyci , Niigata ,
Osaka , Sapporo , Sendai , Shimonoseki - Higashi , Takamatsu , Tokio ,
Tsnrnga , Ntsunomiha und Uokohama . L außer nach Karasnto .

2!>. K und 1' nach Italien nnd San Marino . Tripolis ! > , L .

30 . Nnr nach bestimmten Orten . Wie Nr . l!».

ZI . Nnr nach bestimmten Orten . D .

32 . L .

33 . ? »ach bestimmten Orten .

34 . Nnr nach bestimmten Orten .

3ä . ü ;

3«. Wie Nr . 10 .

37. Wie Nr . 10 , l . Salz .
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Benennung
der

Länder .

Meistbetrag
einer Post¬
anweisung .

Gebn h r
(v . Absend , znentricht . ) .

Die Ausstellung
der Postanweisung hat zn

erfolgen in

33 . Montenegro 1000 Franken . 38 . Franken u . Centimen
( 100Fr .^ 81M .40Pf . )

39 . Niederlande

40 . Niederländ . Kolon . (Ost¬
indien , Antillen , Guyana )

480 FI . Ndrl .

480 Fl . Ndrl .

20 Pf . für je 40 M .

^ ' 1 Gulden nnd Cents
(100 Fl . - -- 169 M .
50 Pf .) .

41 . Norwegen 720 Krone » 41 .Kronen u .Oere ( 100Kr .
112 M 75 Pf .) .

42 . Oesterreich - Ungarn mit
Liechtenstein 1000 Kronen 10 Pf . für jx 20 M ;

mindestens 20 Pf .

42 - Kronen nnd Heller .

43 . Oranje -Flnßkolonie . , . 40 Pfd . Sterl . 20 Pf . für je 20 M . 43 . Wie Nr . 10.

44 . Peru 390 Sol de
Plata

20 Pf . für je 40 M . 44 . Solde Plata » . Centa¬
vos ( 1 Sol de P . —
2 M . 5 Pf . ) .

45 . Philippinen 100 Doll . 20 Pf . für je 40 M .
bis New -Iork !

ab New -Aork bes. Geb .

45 . Dollars » » d Cents .
( 100D .^ 422M .50Pf .)

46 . Portugal mit Madeira nnd
Azoren 800 Mark . 20 Pf . für je 40 M .

46 . Mark und Pfennig .

47 . Portugiesische Kolonien in
Afrika 400 Mark . 20 Pf . für je 40 M .

bis Lissabon , ab Lissa¬
bon besondere Gebühr .

47 . Mark und Pfennig .

48 . Portugiesische Kolonien in
Asien :
» . Macao
d . Portngiesisch -Jndien . .

800 Mark .
10 Pfd . Sterl .

30 Pf . für je 20 M .
20 Pf . für je 20 M .

bis Bombay , ab
Bombay bes. Gebühr .

45 »,. Mark nnd Pfennig .
48b . Wie Nr . 10.

49 . Rumänien 1000 Lei. 20 Pf . sür je 40 M . 49 . Lei nnd Bani ( 100 Lei
^ 31 M . 40 Pf . ) .

50 . Rußland ( ansschl . Finnland ) 300 Rubel . 20 Pf . für je 20 M 30 . Rubel » »d Kopeken
( 100 R . ^ 216 M ) .
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Auf dem
Abschnitte der Postanweisung

sind zulässig :

Bemerkungen .
X — Auszahlungsschein zulässig.
A — Eilbestellung zulässig.I — Telegraphische Postanweisung zulässig.

38 . Z8. Nur nach bestimmten Orten X , L , ? .

39 . gg . X, L ,
'1'

nach bestimmten Orten .

40 .
Schristl . Mitteilungen jeder Art .

4V. X I mir nach Niederländisch Jndieu.

41 . 41 . X. k nur nach bestimmten Orten ,

42 . 42 . X, L, r .

43 . Wie Nr . 10. 4». Wie Nr. 10 .

44 . Schristl . Mitteilungen jeder Art . 44 . Nur nach bestimmten Orten . X .

45 . Wie Nr . 60. 43 . Wie Nr. KV.

46 . Schristl . Miteilungen jeder Art . 4t!. X, L ; 1" nur nach bestimmten Orte » .

47 . Schristl . Mitteilungen nicht zulässig . 47 .

48 . Wie Nr . 11. 48 . Wie Nr. 41 .

49 . Schristl . Mitteilungen jeder Art . 43 . Nur nach bestimmten Orte» . X. I .

SV. Wie Nr . 10. öi>. X . Wie Nr. 10, 1. Satz.
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Benennung
der

Länder .

Meistbetrag
einer Post¬
anweisung.

Gebühr
(v . Absend , zu entricht.) .

Die Ausstellung
der Postanweisung hat zu

erfolgen iu

51 . Salvador

32 . Schwede »

53 . Schweiz

54 . Serbien

55 . Siam

56 . Transvaal

57. Türkei : s . Konstantinopel ,
Smyrna (dtsch. Postanst .)
>>. Beirut , Jaffa , Jerusal .
(deutsche Postanstalten ),
o . Oesterr . Postanstalten
Ä. Türkische „
s . Britische „

53 . Tunis ^

59 . Urngua»

60 . Vereinigte Staaten von
Amerika mit Porto Rico')
und Hawai (Sandwich -
Inseln ^) Gnam u . Tutnila
(nur Pago -Pago ) .

800 Mark .

720 Krouen .

1000 Franken -

1000 Franken .

800 Mark .

40 Pfd . Sterl .

800 Mark .

1000 Franken .
1000 Franken .
1 22 Pfd . tiirk ,
/ Gold .

1000 Franken .

200 Pesos .

100 Dollars .

20 Pf . für je 40 M .

20 Pf . für je 40 M .

20 Pf . für je 20 M .

10 Pf . f . je 20 M . !
mindestens 20 Pf .

20 Pf . für je 40 M ,

20 Pf . für je 40 M .

51 . Mark nnd Pfennig .

52. Kronen u . Oere ( 100
Kr, -- 112M . 75Pf .) .

I Franken n . Centimen
(100 Fr . 81 M .

55 . Mark und Pfennig .

56 . Wie Nr . 10.

57 . g. türk . Goldwährung
!> und v Franken und
Centimen ä u . s türk.
Goldwährung .

58 . Wie Nr . 53 .

59 . Pesos und Centavos
(Goldgeld) . (1 Peso
Gold 4 M . 40 Pf .) .

60 . Dollars und Cents
( 100 Dollarn 422 M .
50 Pf . )

' ) Nur nach Arccibo , Mayaqnez , Ponce , Jan Juan . Nnr nack Honolulu .
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Auf dem
Abschnitte der Postanweisung

sind zulässig :

Bemerkunge n.
Auszahlungsschein zulässig

ü — Eilbestellung zulässig .
1' — Telegrafische Postanweisung zulässig .

öl . öl . L nur » ach der Hauptstadt San Salvador . ? sind an da-
Postamt in San Salvador zu richten.

52 .

Schriftl. Mitteilungen jeder Art .

S2. L und 1 nach bestimmten Orten .

53. S3. ? ,

54 .
^ St . V l ' .

55. Schriftliche Mitteilungen jeder Art. Sä . Nach Bangkok nnd Chiengmai . L ; L mir nach Bangkok.

56 . Wie Nr. 10 . 56 . Wie Nr . lv .

37 . 1

- Schriftl. Mitteilungen jeder Art.

->7. ö . Nur nach bestimmten Orten .

58 . öS. Nur nach bestimmten Orten . Ebenso IV

59 . , 5!1. Nur nach bestimmten Orten . L , X .

60 . Name und Adresse des Absenders
müssen , Betrag und Ein¬
zahlungstag können angegeben
sein , sonstiges nicht zulässig .

S0. Die Postanweisung muß außer dem Namen des Empfängers und
der genauen Bezeichnung desselben seinen Vornamen oder mindestens
die Anfangsbuchstaben seines oder seiner Vornamen enthalten ? bei
weiblichen Empfänger » mnß der Vorname ausgeschrieben werden .
Bei Firmen genügt die gewöhnliche Bezeichnung der Firma . Dem
Bestimmungsort ist der Name des Staats («tat «), wenn Möglich , auch
des Kreises lvonut ? ) hinzuzufügen.
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v. Poftansträge zur Ginziehung von Geldbeträgen .
Vorbemerkungen . Postaufträg - sind im

Vereinsverkehr bis zu 1000 Franken bzw .
dem entsprechenden Betrage der Landeswah¬
rung des Bestimmungslandes zugelassen .
Lauten die einzulösenden Wertpapiere auf
eine abweichende Währung , insbesondere die
Währung des Aufgabelandes so hat der Auf¬
traggeber den einzuziehenden Betrag in der
für die einziehende Verwaltung maßgebenden
Währung auf den Papieren hinzuzufügen
bzw . im Postauftragsformulare anzugeben .
Die Umrechnung ist hierbei , um Unterschiede
den von den sremden Postanstalten mittels
Postanweisung abzuführenden Beträgen ge¬
genüber zu vermeiden , nach demselben Ver¬
hältnis zu bewirken , welches von den fremden
Postanstalten bei der Umwandlung der einge¬
zogenen Beträge in die Währung des Ur¬
sprungslandes der Postaufträge jeweilig inne¬
gehalten wird . Dies Umwandlungsverhält -
nis ist nachstehend in der Spalte „ Meistbe¬
trag " angegeben .

Das zweiteilige Postauftragsformular ( für
den Verkehr nach fremden Ländern ein solches
mit Vordruck in deutscher ' und französischer
Sprache ) ist , dem Vordruck entsprechend aus¬
gefüllt , mit den Anlagen (Rechnung , Quit¬
tung , Wechsel nsw .) in verschlossenem Um¬
schlage unter Einschreibung an die Postanstalt
abzusenden , in deren Bestellkreis der Schuld¬
ner wohnt . Der von der Postanstalt einge¬
zogene Betrag wird abzüglich der Postanwei¬
sungsgebühr und der Einziehungsgebühr
(s . folg . Abs .) dem Absender des Postauftrages
mittels Postanweisung übersendet . — Post¬
aufträge ohne Anlagen , sowie solche mit Brie¬
fen als Anlagen sind unzulässig .

Im Vereinsverkehr darf eine und dieselbe'
Sendung mehrere Wertpapiere enthalten ,
welche von einer und derselben Postanstalt
bei mehreren Zahlungspflichti¬
gen zugunsten eines und desselben Absen¬

ders einzuziehen sind . Eine und dieselbe
Sendung darf indes einzuziehende Wertpa¬
piere für höchstens 5 verschiedene Zahlungs¬

pflichtige enthalten . Von dem Betrage eines
jeden eingelösten Wertpapiers
wird eine Einziehungsgebühr dnrch
die mit der Einziehung beauftragte PostVer¬
waltung erhöben .

Dem Absender ist gestattet , eine zweite Pev -
l son zu bezeichnen , an welche der Postauftrag
^ im Falle der Nichteinlösung weiterzuge¬
ben ist .

Ob Zins - und Dividendenscheine , sowie ab -
! gelaufene Wertpapiere zur Einlösung im
Wege des Postauftrags zugelafsen sind , ist in
Spalte „ Bemerkungen " des nachstehenden
Tarifs vermerkt ; genauere Auskunft erteilen
die Postanstalten . Solche Zinsscheine
und D i v i d e n d e n s ch e i n e jedoch , auf
welche nur bei Vorlegung der Obligation usw .
selbst Zahlung geleistet wird , sind vom Post -
auftragsvcrkehr allgemein ausgeschlossen .

Der Postauftragsbrief ist mit der Auf¬
schrift Po stauftrag nach
(Name der Postanstalt ) , Einschreiben
bzw . V A, I e u r s s, r e c o u v r e r , L u -
r e .1 u cl c p c> s t e ^ (Name der
Postanstalt ) k e c o m Nt Ä lt cl e und der An¬
gabe des Namens usw . des Absenders zu ver¬
sehen .

Schriftliche Mitteilungen anf dem Formu¬
lar , welche sich nicht auf den Postauftrag
selbst beziehen , sind unzulässig . — Postauf -
träge müssen frankiert werden . Für die Rück,
fendnng unausführbarer Postaufträge kommt
eine Gebühr nicht zur Erhebung .

Die Gebühr für einen Postauftrag nach
fremden Ländern ist dieselbe , wie für
einen Einschreibbrief von glei¬
chen , Gewicht ; sie muß vom Absender im
voraus entrichtet werden .

Benennung
der

Länder

Meistbetrag
eines

Postauftrags .

Bemerkunge n .
V Wechselproteste werden vermittelt .
2 Zins - und Divideudenscheine sowie abgelaufene

Wertpapiere zulässig.

1 . Aegypten . . . . 1000 Franken
( 24,63 Fr . --- 20 M . ,

1. Lose nichtägyptis ĉhrr Lotterien aufgeschlossen.

2 . Belgien . . . . . 1000 Franken
( 124 Fr . 100 M . )

S. Wechselproteste werden vermittelt , wenn auf dem Auf¬
trage vermerki Protei " oder 7. ,
Einlieferung nicht früher als 10 Tage vor dem Verfalltag .

3 . Chile 530 Pesos Gold
(66 Pesos - - 100 M .)

!j. Nur nach bestimmten Orten . Postanfträge sind an das
Postamt Valparaiso zu adressireu. 2 ,



Post -Auslandsverkehr . 41

Benennung
der

Länder .

Meistbetrag
eines

Postauftrags .

Bemerkungen
V Wechselproteste werden vermittelt .
2 Zins - nnd Dividendenscheine sowie abgelaufene

Wertpapiere zulässig.

4 . DänemarkmitFarüer
und Island ( nicht
mich Grönland ). . . 720 Kronen

( 89Kr . 25Oe .--- 100M .)

4. aufgeschlossensind jedoch fremdeLotterielose, Prämieii -
schnldvcrschreibnngennnd andere Schuldverschreibungen der¬
selben Art mir den zugehörigen Zinsscheinen.

5 . Dänische Antillen . , 1000 Franken
( 125 Fr . ^ 100 M . )

S. Wie Nr .

6 . Frankreich ( mit Mo¬
naco und Algerien ) 1000 Franken

( 121 Fr . 100 M .)

l>. V beschränkt . Hierzu Vermerk protsstsr ^ auf dem
Auftrage , außerdem schriftl. Verpflichtung des Absenders zur
Zahlung der Protestkosten erforderlich . Lotterielose aus -
gescüossen.

7 . Italien ( mit San
Marino , Erythrea
nnd den italien . Post¬
anstalten in Ben gast
n . Tripolis sAfrika Î) 1000 Franken ( 124 Fr .

Metallgeld 100 M .)

7. ^v . Wen» «Einziehung in Metallgeld verlangt wird ,
Bennert sii erforderlich .
Alle auf Inhaber lautenden Wertpapiere , Lose oder Schuld¬
briefe auswärtiger Lotterie » nsw. ausgeschlossen. Hierzu
Vermerk „krotst " oder,. ? roiet immeäikt " ans dem Auf-
trage , außerdem schriftlicheVerpflichtung des Absenders zur
Zahlung der Protestkosten erforderlich.

8 . Kreta 1000 Franken
(124 Fr . 100 M .)

S. In der Aufschrift der Postanftragsbriefe ist hinter dem
Bestimmungsort anzugeben „OesterreichischesPostamt " oder
„lZvrsau <ls ? oslo auteldüsn" . 2.

9. Luxemburg . . . . 800 M . 9. Meistgewicht des Postauftrags 2S0 x. V , ü .

10 . Niederlande und Nie -
derläudisch -Jndien .

480 Guldeu
( 100 Gulden - - 168 M .)

Niederländ . Indien
(100Gnlden ^ - 167M .

'>

11 . Norwegen . . . . 720 Kronen
(90 Kroneu 100 M .)

11 . Nur uach bestimmten Orten zulässig.

12. Oesterreich - Ungarn
( mit Liechtenstein , je¬
doch ohne Bosnien -
Herzegowina u .Saud -
schak -Itovibazar ) . . 1000 Kronen

( 117K . MH . ^ 100M . l

12. BeiAufträge » uach Ungarn sind Ziamen ulit lateinische»
Buchstaben z» schreibe » . Meistgewicht des Postanftrags
Wg x , X. Einliefernng im Verkehr mit Oesterreich nicht
früher als 1l>, » lit Ungarn nicht früher als 7 Tage vor
dem Fälligkeitstage .

13 . Portugal (m . Madeira
nnd den Azoren ) . 800 Marl

Iii . Nnr nach bestimmtenOrten . Tie Postaufträge siud aus
bestiinnite Vermittelungsämter zu adressieren, welche die Um¬
wandlung in die pottngiesische Währung bewirken.

14. Rumänien . . . 1000 Lei
«125 Lei 100 M .)

14. Nur uach bestiinnite» Orten . ? .

13 . Schweden . . . . 720 Kronen
( 90 Kronen - -- 100 Dt .)

16 . Schweiz . . 1000 Franken
«123Fr .50Ct .- 100M .)

1«i. V , ? . Lotterielose uud andere auf Lotteriespiel bez.
Papiere ausgeschlossen. Postanfträge init Vermerke „Zur
Schnldbetreibnug " werde» a » besondere Betreib » » gSämter
weitergegeben . ? rotestvsrir >srk « u . ei. Verin . , ,^ « r
SvNulÄ.i>streibrri >ß" sivÄ arrk äie Protest , nsv .

?ri setzen .

17 . Serbien . . . . 1000 Franken
(124Fr .50Ct .-- - 100M . )

17. 2 . Tie Nachse »d»ng einzelner Auftragspapiere findet
nicht statt .



42 Post - Auslaudsverkehr .

Bestimmung
der

Länder

Mindestbetrag
eines

Postauftrags

Bemerk u u g e u
- Wechselproteste werde» vermittelt .

? - Zins - und Dividendenscheine sowie abgelaufene
Wertpapiere zulässig .

18 . Türkei
a . Konstantinopel u .

Smyrna (deutsche
Postanstalten . -

b . Beirut , Jaffa und
Jerusalem (dsche -
Postanstalten ) . .

800 Mark

1000 Franken
i123Fr . 50Ct .^ 100M .)

'
1

e . österr .Postanstalt . 1000 Franken
(124 Fr . --- l00 M . )

18 . a . In der Aufschrift mnsj „OesterreichischesPostantt "
oder Ss posts itritrioliieii " hinzugefügt sein . 2 .

19. Tunis 1000 Franken
(125 Fr . ^ 100 M .)

Ig . Nur uach bcstimmten Orten .

I) . Maketsendungen.
Frankierte Pakete im Gewichte bis 3 bzw . 5 kg („Postpakete " ) nach dem Auslände.

Vorbemerkung «:» . Für Pakete nach überseeische » Länder » sind im allgemeinen mir die Taxen für den Sanpl -
weg angegeben . Weitere Auskunft erteilen die Postanstalten .

Tie Vorausbezahlung des Portos bildet die Regel . Pakete nach Bosnien , Herzegowina nnd Sandschak Novi-
bazar (ausschl, der Eilpakete, Nachnahniepakete und Pakete gegen Rückschein ), Oesterreich-Ungarn mit Liechtenstein (ansschl.
der Eilpakete , Nachnahniepakete, dringenden Pakete nnd Pakete gegen Rückschein ) , sowie nach Luxemburg (ansschl. der
Nachnahmcpakete uud dringenden Pakete ) können jedoch auch unfrankiert abgesandt werden.

Ueber bestehende Beschränkungen bezuglich Ausdehnung und Umfang der „Postpakete " nach einzelnen Länder »
erteilen die Posta »stalte» Auskunft ! ebenso über „Postfrachtstücke" nach dem Auslände lPakctscndnnge » , welche den
Bedingungen für „Postpakete" nicht entspreche»).

Frankozettelgebühr LS Cts . 20 Pf . wird Pom Absender eingezogen.

Franko Der beizu¬
fügenden Zoll -

Best i m m ung sl aud . bis zum
Gewicht

von
M.

Betrag

Pf . M . jPf .

Jnh .-Srklä -
rungen

Zahl ! Sprache

1 . Aden 5 i 60 bis 380 d . , e . o . f.

2 . Aegypten ( ägi )pt . Sudan ) 5 i 20 2 20 2 f .

3 . Algerien 5 — — 1 20 3 f.

4 . Angola 5 2 — bis 3 - 2 b, . 3 f . o . e .

5 . Argentinische Republik . 5 2 20 bis 1 20 3 b, . 4 d . f .

6 . Aszension 5 1 60 bis 3 80 z d . e. o . f .

7 . Australischer Buud (New -
Süd -Wales,Queensland ,
Süd - Australien , Tas¬
manien , Victoria uud
West Australien ) . . . 5 2 ^ bis 6 80 2b ; . 3 d . , e. o . f .

Bemerkunge n .
>V Wertangabe zulässig.
A — Nachnahme zulässig.
IZ — Eilbestellung zulässig.
? Zollfraukozettelzulässig .

Ju der Spalte „ Sprache "
bedeutet :

d. deutsch ,
e. englisch ,
f . französisch .
l>. — holländisch.

o oder ; d . h . es ist
dem Absender freigestellt,
ob er die eine oder die
andere Sprache anwenden

will .

1. V bis 2400 M.
2 . bis 8000 M . ; N bis 800M .,

ansg . egypt. Sudau mit Wadi -
Halfa . K . ? .

3. V bis 4000 M . ? n bis 800M.
k uach bestimmten Orten . ? .
4. V 4001 H 4« M . L.
«. V bis 1000 M .
7. N bis 1000 M . 5 .
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Besti m m uugslaud .

Franko Der beizu -
fiiaenden Zoll -

bis zum
Gewicht

von
kA

Betrag

.R . P̂f . jM . jPf ,

J » h
ru

Zahl

-Erklä¬
ngen

Sprache

8. Azoren
!

c> 1 30 bis 2 20 2 - S f.

9 . Bahama -Jnseln . . . 5 1 60 bis 3 30 2 ^d . e . o . f .
10 . Belgien 5 — »0 3 f .

11 . Bcnadir ü ' 3 3 80 2 f .

12 - Bermuda -Inseln . . . 5 1 60 bis 3 80 2 d . e . 0 . s .
13. Bolivien 3 2 80 bis 40 5 bz -6 e . d . o f.
14. Bosnicii -HcrzeMmim u .

bis 1 20Sandschal Novibazar . 5 1 5 2

15. Brasilien 3 — — 3 20 2bz . 6 l -
16 . Britisch -Betschnanaland . 5 4 20 bis 15 80 2 d . e . o . f .
17- Britisch -Gttyana . . . 5 l 60 bis 3 80 2 d . e . o . f .

18 . Brit .-Hondnras (Belize ) 5 1 60 bis 3 80 2 d . e . o . f .

19 . Britisch -Nord -Borneo 5 1 60 bis 3 80 2 d . e . o . f.

2V. Brit .-Ostasrikam . Uganda 5 1 60 bis 3 80 2 d . e . o . f .

21 . Britisch - Somaliland . . 5 1 60 bis 3 60 2bz . 3 d . e . o . f .
22 . Britisch -(Ost -) Indien m.

80 3bz . 2Birma 5 1 60 bis 3 d . e . o . f .
23 . Britisch -Westindien . . 5 1 60 bis 3 80 2 d . e . o . f.

24 . Britisch - N » assaland
(Schutzgebiet ) . . . . 5 2 60 bis 4 80 2 d . e . o . s.

25 . Bulgarien mit ( Ost -
80rumelien ) 5 — — 1 2 s.

26 . Canada 5 2 20 bis 5 60 2 d . e . o . f .
27 . Cap -Kolonie (einschließt .

Betschuanaland Kolonie ) 5 2 20 bis 8 80 2
-' bz . 3

d . e . o - s.
28 . Capoerdische Inseln . . 5 — 2 60 f-

29 . Ceylon 5 1 60 bis 3 80 2 d . e . o . s
30 . Chile - 5 2 — bis 3 60 3 b ; . 4 d . o . f .

31 . China , a . Deutsche Post
anstalten 5 1 60 bis 3 20 2 d . e . o . f .

b . japanische Postaustalt 5 1 80 bis 3 40 2 ! 2 e . o . f .
c . britische Postanstalten 5 1 60 bis 3 80 2 d . e . o . f .
6 . russische Postanstalten 5 — — 3 4 d . o . f.
s . indochines. Postanst. . 5 2 l5 bis 2 95 3 s-

Bemerku uge 11.

— Wertangabe zulässig .
X Nachnahnie zulässig .
Iü — Eilbestelluug zulässig .
V Zollsrantozettel zulässig .

6. V bis 400 M . ; I'. »ach
Postortcn . bis 400 M . nach
bestimmten Orten .

0. V 2400 M . bz, 800 « A!.
Ii ). V unbegrenzt ; X bis

800 M . L . ? .
11. V bis 800 M ,

12 . V bis 8000 N!.
13 . Nur n . bestimmten Orlen .
14 . V unbegrenzt : k? bis

800 M . k . L' .

15. Nur uach bestimmt . Orlen .

17. V bis 8000 M . L »ach
Georgtown u.NewAmsterdam . ?

18 . nach Georgtown uud
Amsterdam .

Ig . Nur n . bestimmten Orten
bis 2400 Bt .

20 . V bis 2400 M . bis Kilin -
diui , Lamu , Monibassa .

21. V bis 8000 bez. 1000 M .
22 . V 800 bis 2400 M . ? .

23 . uach bestimmten Orten
bis 8000 M ., nach Grenada ,
Zt . Vincent bis 1000 M . I? nach
st . Lucia . ? .

24 . V 400 M . nur nach be¬
stimmten Orten .

25 . N 400 1' !.

26 .
27 . ? .

28 . V bis 400 M . uach bc-
stimintcu Orteu . 5s bis 400 M .
nach bestimmten Orten , ü .

20 . V bis 2400 M .
30 . V bis 1000 Vi . nach

bestimmten Orten . L . > bis
400 M .

31 . s . V bis 10 000 M . nach
bestimmten Orten . ^ bis 800 N!.
Unter den gleichen Bedingungen
werden Sendungen für die ost¬
asiatischen Besatiuugs -Truvpeu
angenommen , l ". ( beschränkt ).

31 . b . Nur nach best . Orten ,
n bis 800 M .,VbiS 2400 bz.S00 M .

31 . ° . V bis 24« ! M .
31 . ck. V bis MZV00 M .
31 . s . V bis 400 M . »ach

bestimmten Orten . 5 .
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Franko Der beizu¬ Bemerkungen .
fügenden Zoll - V — Wertangabe zulässig .

H Nachnahme zulässig .
L — Eilbestellung zulässig .

Besti m m ungsland . bis zum
Gewicht

von

KS

Betrag
Jnh .-Erklä -

rungen

M . Pf . Zabl Sprache ? - Zollsrankozcttel zulässig .

32. Columbien 0 2 20 bis 4 80 3 d . bez . f. 32 . ü nach Postorten ,

33. Comoren 5 2 — bis 2 40 Z f . 33 . V bis 400 M . » ach der
Insel Mahotte .

34. Corsica 5 1 20 2 f. 34 . ^ (bis 4000 M .> uach be¬
stimmt . Orten : X (bis 800 M .)

80
und L nur nach best . Orten ? .

35. Costa -Rica 5 1 60 bis 2 2bz . 3 d . bez . f .
36 . Euba 5 1 60 bis 2 80 2bz,3 f. 30 . W bi -Z 2400 M . nach best .

80
Orten , ü ? .

37. Eikern 5 l 60 bis 3 2bz . 3 d . e . o . f. 37 . bis 800 . 1000 bz. 2400M .,
N bis 800 M .

33. Dänemark mit Faröer , 38 . V nnbegreuzt -. N bis

Grönland und Island . 5 80 2 d . 800 M . , ausgenommen nach
Grönland . K nach Postorten ,
ausgeu . nach Faröer , Grönland ,

39. Dänische Antillen . . . 5 1 60 bis z 80 2 bz . 3 f.
Island . ? .

39 . Vbis 4«00 M ., Nbis 800 M .
L . ? .

40 . V bis 400 M ., kl bis 400 M .40. Dahomey 5 2 — 4 f .
41 . Deutsch - Neu -Gniuea 5 1 60 bis 3 20 2 d .

nach bestimmten Orten . ? .
Zn 41 N n 800 M . nach best .

Orten , ? beschränkt
42 . Deutsch-Ostafrika . . , 5 1 60 bis 1

40
2 d . 42 . n bis 800 M .

43. Deutsch-Südwest -Afrika . 5 1 60 bis 2 d . 43 . bis 800 M . nach best .Orten
44. Ecuador 5 3 40 bis 4 20 3bz . 4 f . 44 . V bis 400 M .
4ö . Eifenlieinlüstc . . . . 5 — — 2 — 3 f - 43 ? beschränkt, ^ bis 400 Ä!„

46. Erythrea 20
X 400 M . mir nach best . Orten .

5 — — 2 2 f . 4«. ? WbiS800M . >sbiS8N0M '
47. Falklands - Jnseln . . 5 1 60 bis 3 80 2 d . e . o . f . 47. bis 1000 M . uur bis

48. Fidji - Jnseln . . . . 5 3 bis 3 2 d . e . o . f .
Stanley , l?.

49. Finnland 5 1 10 bis 2 40 2 d . 40 . V bis 40 000 M . ^ 51 bis
800 M .

i>0. In der Taxe von 80 Ps .
ist die Fr .Staatsabgabe (imxdt )
v. 10 Ct . nicht eiubegriffeu , V
bis 4000 M . I 5s bis 800 M . ; K

50. Frankreich mit Monaco 5 80 bis 1 20 2bz . 3 f .

51 . Franz . Besitz in Vorder¬
bis 2 40

uach best . Orte ».
öl . Nach Chandernagor , Kari -

kal,Mahe,Pondichsry , Uanaon .
Die Pakete sind in Pondichsrp
in Empfang zu nehmen . V bis

indien 5 2 4 f .

52. Französ . - Guinea (West¬ 400 M . n bis 400 M .
5>2. V 400 Dt . nach bestimmten

afrika ) 5 — — 2 3 f . Orten ; kl 400 M .,nur n .Conatry .
53 . Französisch - Guyana . . 5 2 — bis 2 30 3 f. 53 . V bis 400 M . r .

54 . V bis 400 M ., ^ bis 40l >M .
51. Französisch - Jndochina , 5 2 — bis 2 10 3 f.
55 . Französisches Kongoaebiet 5 — 2 — 4 f. I -,

56 .
57 .

Französische SomalMiste
Gabun

5
5

— 2
2

10 3
4

f.
f.

S0. V bis 400 M . r .

58 . Gambia 5 1 60 bis 3 80 2 d . e . o . f . SS. V bis 8000 M . 5' .
59. Gibraltar 5 1 10 bis 3 80 2 d . e . o . f . KS. V bis 1000 M .
60. Goldküste 5 1 60 bis 3 — 2 d . e . o . f . 00 . V unbegrenzt , nur uach

61. Griechenland . . . . 5 1 10 bis S 20 3 f.
bestimmten Orten .

01 . Nur nach bestimmten Orten .
V nnbearenzt , kl bis 800 M .

W . Großbritannien n . Irland 5 1 10 bis 2 20 2 d . e . o . f. 02 . k V bis 8000 M .
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B e sti m m nngsla n d . bis zum
Gewicht !

von

Franko

Betrag

Ps.

Der beizu¬
fugenden Zoll -

Jnh .-Erklä -
rungen

Zahl ^ Sprache

BeINe r"k ll n g e n .
V Wertangabe zulässig .
X - -- Nachnahme zulässig .
L Eilbestellung zulässig .
? Zollfrattkozettelznlässig.

63 . Guadeloupe
64 . Guatemala
65 . Honduras (Republik ) .
66 . Hongkong
67 . Japan einschl . Formosa

(Insel ) n . Jap . Sachalin
und Korea

63 . Italien in . S . Marino

69 . Kamerun

70 . Karolinen - , Marianen -'
ii . Palan - Jnseln . . .

71 . Kiautschou
72 . Kongostaat

7 !?. Kreta . .
74 . Liberia .
75 . Luxemburg

76 . Macao .
77 . Madagaskar
73 . Madeira .

79 . Malta . . . .
30 . Marokko . , ,
31 . Marshall -Jnseln
32 . Martinique . .
33 . Mauritauien .
34 . Mauritius . .
35 . Mexiko . . .
36 . Montenegro
37 . Mozambigne .
33 . Natal mit Znluland
39 . Ncu - Caledonien . .
90 . NencHebridenm . Banks

und Santa - Cruz -Jnseln
91 . Neii -Fuiidland .
92 . Nen - Scelaiid .
93 . Nicaragua . .

94 . Niederlande

95 . Nicderl . Antillen (Cnra -
?ao )

96 . Nicderl . Guyana (Suri¬
nam )

5 2!— bis 2 30 3 f .
5 2 60 bis 4 30 2 d.
5 240 bis 3 60 2 bz . 4 d . bez . f
5 2 !

>
— bis 3 30 2 d . e. o . I

5 1Ä0 bis 5 2bz . 7 f . o . e .
5 — — 1 40 2bz . 3 f.
5 1 60 2 d .

5 ! 60 bis 3 20 2 d .
5 1 60 bis 3 20 2 d .
5 1 60 bis 2 — 4 f-

5 1 40 bis 1 30 2bz . 3 s-
5 — — 1 60 3 e .
5 — — — 70 — —

5 2 20 bis 30 2 d . e . o .
5 2 20 bis 2 60 3 f .
5 1 30 bis 2 20 2 - 5 f.

5 1 20 bis 2 2bz . 3 f .
5 1 20 bis 2 — 2bz . 3 d . e . o .
5 160 bis 3 20 1 d .

'

5 2 — bis 2 80 3 s.
5 160 — 2 f .
5 160 bis 3 80 2bz . 3 d . e . o .
5 160 bis 2 80 2bz . 3 e . o . f .
5 — 1 60 2 d .
5 130 bis 3 — 2 ' s.
5 220 bis 3 80 2 d . e . o.
5 2 — bis 2 30 3 f .

5 220 bis 3 2bz . 3 d . e . o .
5 160 bis 3 80 2 d. e . o.
5 160 bis 3 30 2 d . e . o .
5 2 — bis 3 20 2bz . 3 f .

5 — — - 80 3 d . h . o .

5 220 bis 3 — 3bz . 4 d . h . o .

5 2 4 80 3bz . 4 d . e . o .

V bis 400 M .

kg . V bis 2400 M .
K7. k V bis Z400 M . X bis

300 M.

k«. V bis 800 M. X bis
800 M . ? .

öS. V bis .V100 M . nach
Duala , Kribi . Victoria . X bis
800 M . nach bestimmten Orten .

70. X «00 M .

71 . I? bis 800 M . V bis
IV 000 M .

72 . In der Taxe Kosten für
die Beförderung nur bis Boma
einbegriffen.
73 . XVunbegrenzt. 5?bis 800 M .
74 . Nnrnach bestimmtenOrlen .

V bis 400 M . » ach Monrovia .
75 . XV unbegrenzt ! X bis

800 M . ; k! ? . Dringende Pakete
zulässig.

7K. V bis 400 M .
77 . V bis 400 M . 5 .
78 . V bis 400 M . I! nach

Postorten . bis 400 M . nach
bestimmten Orten .
70 . V bis 4000 M . ? .
80 . Z!nr nach bestimmtenOrten .

V bis 8000 M . X bis 800 M.
81 . H bis S00 M .
82 . XV n . ^ bis 400 M . I?.
88 . VVbis 400 M.
84 . V bis 8000 M .
LS. Nnrnach bestimmtenOrten .
80 . V b. 800M . X b. 800M. L ? .
87 . nnd nach bestimmten

Orten bis 400 M . 1-.
88. ? .
80 . V bis 400 M .

S1. V bis 8000 W.
92 . V bis 8000 M . ? .
0g . Kosten für Beförderung

Colon -Panama vom Smpfänger
zu zahle» .
04. XV bis 800 M ., X bis

800 M . : L .
95 . V »nd bis 400 M.

90 . XV nnd X bis 409 M.
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Besti m in unsland .

Franko

bis zum ! M .
Gewicht -öenag

von
M . P̂f . M. Pf

Der beizu¬
fügenden Zoll -

Jnh .-Erklä -

rungen

Sprache

Bemerkun c; en ,
— Wertangabe zulässig ,

N — Nachnahme zulässig .
K Eilbestellung zulässig ,
I'' — Zollfrankozettel zulässig .

97 . Niederländisch-Jndien .

98 - Nigeria
99 . Norwegen

100 . Oesterreich- Ungarn mit
Liechtenstein . . . .

101 . Oranje -Flnßkolonie .
102 . Panama , , , ,
103 . Paraguay , . , ,
104 . Persien
105 . Peru
10K . Portugal , , , ,

107 . Portugiesisch - Guinea

10S. Portugiesisch - Indien .

109 . Neunion
110 . Rhodesia
111 . Rumänien
112 . Rußland . . , , ,
113 . Salomon- Jnselu , .
114 . Salvador . . , .

115 . Samoa
110 . Sau Domingo . , ,
117 . Sarawak (Borneo) . .
113 . St . Helena . . . .
119 . St . Pierre n . Miguelon
120. Schweden
121 . Schweiz
122 . St . Tomas und Prinzipe
123 . Senegal und Französi¬

scher Sudan . . . .
124 . Serbien
125 . Seychellen
126 . Siam

60 bis

60 bis
— bis

60
20
50

20

bis
bis
bis
bis
bis

60 bis

bis
60 bis

40 bis
40 bis
20 bis

60 bis

60
60

bis
bis
bis

d . e . o , f ,
d . bcz . f .
d . o . f .

!>7, V und n bis 4M M . »ach
bestimmten Orten ,

g8 . bis 2400 M ,
W , V nnbegrenzt . 51 bis

800 M .
Ivo , V nnbegrenzt . Ii bis

800 M .! K , ? , Dringende Pakete
mit Fischlaich zulässig . Nach
Znngholz (Tirol ), Mittelberg
und Riezleru (Vorarlberg ) keine
Zoll -Jnhalts -Erklärungen er¬
forderlich . Bei Sendungen von
Bargeld ist I , mit Papiergeld
keine erforderlich ,

>01 , I' ,

104 , bis 400 M ,

40k , V bis 400 M „ N bis
400 M ., L ,

407 . NnrnachbestimmteuOrteu ,
400 M , nach Bolama ; I? 400

M , mir nach Bissau u , Bolama ü ,

108 . K V bis 400 M , » ach
best. Orten .

40g , V und 5l 400 M .
440 . 1? beschränkt ,
441 , V nubegreuzt , bis

800 M .
412 , bis 00000 M .

444 , Kosten für Beförderung
Kolon -Panama vom Empfänger
zu zahlen , ? beschränkt .

44ö , Beförd . ab Apia ist Sache
des Empfängers . X bis 800 M .

447 , V bis 8000 M ,
448 . V bis 4000 M .

420 , nnbegrenzt , N bis 800
M . S ? .

424 . V? nnbegrenzt , Iis bis
800 M . ; L V.

422 . NachS,ThomeV,bis400 ,
K . bis 400 M , nach Principe
und S , Thomö ,

423 . ? V und « bis 400 M .
nach bestimmte » Orteu .

424 . Vbis4N0M,,I ' « bis8V0
M . ü » ach Postortcu .

425 . V bis 400 M ? ,
420 . Nur » ach bestimmten

Orten . D I ' ,

427 , V bis 8000 M , L nach
dem Gebiet von Freetown , ? ,
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Franko Der beizu¬ Bemerkungen .
fügenden Zoll - Vs Wertangabe zulässig.

>1 Nachnahme zulässig .
IZ Silbestellung zulässig.

B estim iilu ngslaud . bis zum
Gewicltt

von
k ?

Betrag
Jnh .-Erklä -

rnngen

M. Pf. jM .jVf . Zahl Sprache >>' Zollfrankozettel zulässig.

128. Spanien mit Balearen
uud Kanarischen Inseln 5 1 40 bis 1 60 5 bz . 2 f . h 'v c .

129 . Straits -Settlements 5 1 60 bis 3 80 2 d . e . o . f . 1W V? bis Z400 M.
130 . Tahiti 5 3 60 bis 4 40 4 f . 130 .
131 . Timor 5» 3 — bis 3 40 4 f . 181 . und II bis tv0 M . I !
132 . Transvaal 5 2 60 bis 10 8» 2 d . e . o . f . 132 . ? . 8 .
133 . Togo 5) — — 1 60 2 d . 133 . bis 800 M . V bis

8VV0 M .
134 . Tonga -Inseln . s 2 40 bis 6 80 2 d . c . o . f .
135. Tripolis ( Afrika ) . . ' 5 1 60 bis 2 60 2 f . 135 . V bis 800 M ., N bis

3bz . 2
800 M . ? .

136 . Tunis 5 1 30 bis 2 — f . 130 . bis 800 M . ; N bis

Türkei bis 60
800 M .

137. 3 — 30 2 2 f- 137 . uubegreuzt uach be¬
stimmten Orten . I? 800 M .

138. Urnqnau 5 2 20 bis 4 20 3bz . 4 d . bz . f .
139. Venezuela 5 2 60 bis 3 40 4bz . 5 d . bz . f.
140 . Vereinigte Staaten von

1 50
2

Amerika 5 40 bis 3 2 d . o . c .
141. Zanzibar ( üb . Hamburg , >41 . V bis 8000 M.

Bremen öder England ) 1 85mit Insel Pembn . . 5 60 bis 3 2 d . e. o . f .

Briefe oder die Eigenschaft einer Korrespondenz besitzende Angaben dürfen den Paketen nach dem Anstand
überhaupt nicht beigelegt werden . Dagegen rönnen in die Sendungen offene Rechnungen eingeschlossen werden , welche
keine anderen Angaben enthalten dürfen als solche , welche das Wesen der Rechnung ausmachen .

Im Verkehre mit überseeische u Ländern wird empfohlen, die abzusendenden Pakete möglichst so ein -
znrichten, das! sie als Postpakete befördert werden können, Pakete, welche den bezüglichen Anordnungen nicht ent¬
sprechen und deshalb der fremden Postllerwaltuug nicht überliefert werden dürfen , werden nnr innerhalb Deutschlands
durch die Post befördert uud dann ( in Bremen oder Hamburg ) in der Regel einer Speditionsfirma übergeben ; die Be¬
förderung solcher Pakete ( Postfrachtstiicke) verursacht höhere Gebühren , mancherlei Nebenkosten , Verzögerungen nnd
Umständlichkeiten, Die Verpackung der Pakete nach überseeischenLandern »in » besonders haltbar sein .

L . Hriefc und Kästchen mit Wertangabe .
Borbemertnngen . Die Wertbriefe

dürfen lausgenommen in Deutschland und im
Verkehr mit Bosnien -Herzegowina , Däne¬
mark , Griechenland , Kamerun , Kreta , Togo ,
Montenegro , Oesterreich -Ungarn mit Liechten¬
stein , sowie auf bestimmten Leitwegen auch
mit Serbien und der Türkei durch Vermitt¬
lung bon österreichischen Postanstalten ) nur
Wertpapiere (Obligationen , Papiergeld ,

Zinsscheine usw . ) enthalten . In die Wert -
kästchen dürfen außer Schmucksachen
und kostbaren Gegen st ändeu
Briefe oder die Eigenschaft einer Korrespon¬
denz besitzende Angaben , im Umlauf befind¬
liche Münzen , Bauknoten oder auf den In¬
haber lautende Wertpapiere , Dokumente und
Gegeilstände ans der Gattung der Geschäfts¬
papiere nicht aufgenommen werden .
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Wertangabe in der Aufschrift ist in Buch¬
staben und Zahlen , und zwar in der Mark¬
währung auszudrücken . Ausschabungen oder
Abänderungen , selbst wenn anerkannt sind , nicht
gestattet . Verlangt Absender Bescheinigung
über Zustellung der Wertsendung an d :n
Empfänger , so hat er auf die Sendung
„ gegen Rückschein "

(avis de recsption )
zu schreiben . Gebühr dafür 20 Pf .

Bei Wertbriefen muß zwischen den ein¬
zelnen , zur Frankierung verwendeten Frei¬
marken ein Z w >i schenraum gelassen wer¬
den ; auch dürfen die Freimarken die Kan¬
ten des Umschlags nicht bedecken.

Wertsendungen , deren Aufschrift aus An¬
fangsbuchstaben besteht oder mit zinem Stift
geschrieben ist , sind nicht zulässig .

Wertbriefe unterliegen ( ausgenom, -
men in Deutschland und im Verkehr mit

Deutsch -Ostafrika , Kamerun , Kiautschou , Bos¬
nien -Herzegowina , Griechenland , Luxemburg ,
Montenegro , Kreta , Serbien , Togo , Tür -

>kci über Oesterreich und Oester¬
reich - Ungarn mit Liechtenstein ) kei¬
ner Gewlchtsbeschränkung ; für ! ert -
käst chen ist das Meistgewicht auf 1 KZ fest-

! gesetzt , die Ausdehnung darf 3V cm in der
Länge , 10 cm in der Breite und 10 cm in der

! Höhe nicht überschreiten .
Begleitadresse bei Wertkästchen nicht erfor¬

derlich . -
Über die Vorschriften hinsichtlich der Be¬

sch a f f e n h e i t , der Versiegelung
usw . der Wertkäst chen und Zahl der bei¬
zufügenden Zoll - Inhaltserklärun¬
gen erteilen die Pastämter Auskunft .

Im Verkehr mit einer Anzahl ^on Ländern
ist bei Wertkästchen die Zählung der Zoll¬
beträge durch den Absender gestattet .

B e n e n n u n g
Meist -
beträg Wertbriefe

Wert¬
kästchen .

Wertbriefe
und

Wertkästchen .
Beme r k unge n .

L Eilbestcllung zulassig .
- Nachnahme zulässig .

Einführung ausländischer
Lotterielose .

? (Zoll -)Frankozettel zulässig .

der
Wert¬
angabe .

M .

Porto
bis zum
Gewicht

von 1 Ks

M . !Pf .

Versich e-
rnngsgebnhr

für
je 240 M .

Pf .

der
Länder . Porto

Pf .

1 . Deutsche Schutzgebiete
a . Deutsch - Ostafnka
Ii . Kamerun . . .
o . Kiautschou . , ,
cl. Togo

8000
wie für Ein¬
schreibebriefe

gleichen
Gewichts

1
2
1

40
60
40
60

24
16
24
16

1. Meistgewicht 'der Wertbriefe
2Sl> Z, Nur nach best. Orten .
X bis KW Rupien nach Ost -
Afrika , bis MV M . nach
Kamerun , Kiautschou u . Togo .

2 . Aegypten :
s,. über Trieft . , .

d . über Italien . .

nnbeschr .
f. Briefe ;
8000 M .

f. Kästchen
8000

dto .

dto .

, 2

2 40

20

24

Z. R bis Franken . 1̂
verboten .

3 . ArgcntinischeRepnblik 8000 dto . 1 60 16

4 . Belgien 8000 dto . — 80 8 4 . L ; bis IM » Fr .

5 . Bosnien -Herzegowina
u . SandschakNovibazar

unbe¬
schränkt

65
ohne Unter¬

schied des
Gewichts

nur als
Pakete

zulässig .

dt .-üst . : S Pf .
f. je SVN M .

mind . 10 Pf .,
bosu . '. 4 >/sPt
f. je 250 M ,

S. Meistgew . der Wertbr . LSll x .
Unfrauk . Briefe zulässig mit
10 Pf . Znschl . Für Briefe gegen
Rückschein FrankierungSzwang .

verboten .
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Benennung
der

Länder .

Meist¬
betrag

der
Wert¬

angabe .
M ,

Wertbriefe

Porto

Pf .

Wert¬
kästchen.

Porto
bis zum
Gewicht

von 1

M , >Pf ,

Wertbriefe
und

Wertkästchen .

Versiche¬
rungsgebühr

für
je 240 M .

Pf.

Bemerkungen .
L — Eilbestellung zulässig .
A — Nachnahme zulässig .
I , — Einfuhrung ausländischer

Lotterielose .
? (Zoll -)Fraukozettel zulässig .

6 . Britisch -Jndien . .

7 . Britische Kolonien .

8 . Bulgarien . . . .

9 . Chile

1V. China

11 . Danemarl mit Is¬
land , Faröer und
Grönland . . . .

12 . Dänische Antillen .

13 . Erythrea , ital . Kol .

14 . Frankreich m . Monaco
und Algerien . . .

15 . Französische Kolonie !

16 . Griechenland . . .

17 . Großbritannien und
Irland

18. Italien m . S . Marino

19. Japan

20 . Kreta über Trieft .

21 . Luxemburg . . . .

2400

1000
bz . 8000

8000

8000

2400
bz . 3000

nnbcschr .

8000

3000

8000

3000

unbeschr .

8000

8000

8000

unbeschr .

8000

wie für Ein¬
schreibebriefe

gleichen
Gewichts

dto .

dto .

dto .

dto .

dto .

dt»,

dto .

dto .

dto .

120
250 5

Meistgewicht

wie für Ein¬
schreibebriefe

gleichen
Gewichts '

dto .

dto .

dto .

wie sllr Ein¬
schreibebriefe

gleichen
Gewichts

Meistgewicht
von 2S0 x

2
bis 2

2
bz - 2

60

24

20 bis 36

16

16

8 bis 32

16

24

8

20

dt .- öster . S Pf .
für je S00 M .,
mindest .IgPf . ;
Geb . f. Seebef .
8Pf , f.je240M .

12

12

24
bez . 20

20

7. ü beschränkt . I - verboten .

8. verboten.

9. s ! » znl . bis sso Pesos Gold .

11. L nur nach Postorten , jedoch mit
Ausschluß von Island , Grön¬
land nnd Faröer . X (ausgen .
nach Grönland ) bis 720 Kronen
Wertkästcheu nach Island und
Grönland nicht zulässig . I - ver¬
boten . IV

12. N bis 1000 Fr . 6 ,

IS . Nur nach Assab , Massaua , As -
mara und Ghinda L ; ^ bis
1V0N Fr . ? .

14. NbiS IVMFr . ^ verboten .

IS . ? .

17. L .

18. Di N bis 1000 Fr . ?

Ig . N bis 4M Jen .

20 . 5l bis IV00 Fr .

21 . ü ; X bis 800 M . I- verboten

4
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Benennung
Meist¬
betrag

der
Wert¬

angabe ,
M .

Wertbriefe
Wert¬

kästchen.
Wertbriefe

und
Wertkästchen .

B eINerknnge n .
15 Eilbestellnng zulässig .
H Nachnahme zulässig .
Ii Einführung ausländischer

Lotterielose .
5 (Zoll -ZFraulozettel zulässig .

Porto
bis zum
Gewicht
von 1 kx

M . !Ps .

Versich e-
rungsgebühl

für
je 240 M .Z

Pf .

der
Länder . Porto

Ps ,

22. Marokko (deutsche
Postanstalten ) . .

23. Montenegro , , -

24 . Niederlande . . .

8000

unbeschr .

20 000

wie für Ein¬
schreibebriefe

gleichen
Gewichts

Meistgewicht
von 250 Z

wie für Ein¬
schreibebriefe

gleichen
Gewichts

dto .

1
bis 2

1
bz . 2

60
40

30

16—24

so Ps, bez.
dt .- östr . 5 sür

je 800 M . ,
mindest . illPf .!
anszerd .Scebef .
8Pf . f. je240M .

8

22 . X bis 800 M .

'23 . « bis 10W Fr .

24 . ü ; ^ bis 48V Gulden , r .

25 . Niederliind . Indien

26 . Norwegen . . . .

8000

mibeschr .

dto ,

dto .

2
bis 2 4ü

20—24

12- 16

25 . N bis 48t» Guldeu .

26 . 5l bis 720 Kronen .

27 . Oesterreich -Ungarn m .
Liechtenstein . Wie
Deutschland.

27 , L , X » ach Oesterreich biK Ivov
Kronen , I > verboten .

23 . Portugal in . Madeira
und Azoren . . . 3000 dto . 2 — 16 Briefe

20 Kästchen

28 . L i bis 800 M .

29 - Portugies . Kolonien , 3000 dto . 2
bis 4

40
30

44,24 bez, 28
Briefe ,

3Sbz,48Kästch .

20 . Nur »ach bestiuiinte » Orten , ü .

30 . Rumänien . . . . nnbeschr . dto . 1 20 12 30 . bis 1000 Lei . Ii verboten .

31 . Rußland in . Finnland mibeschr . dto . — — 3 31 , Ii verboten .

32 . Schweden . . . . unbeschr . dto . — — 8 überSaßnitz ,
ü .Dänemark

32 . l? beschränkt , X bis 720 Kr .

33 . Schweiz unbeschr . dto . — 80 3 33 . 6 ; N bis 1000 Fr . ? .

34 . Serbien Wtb ,
unbeschr .
8000 bei

Wertkästch .

dto . 1 20 12 34 . I , Verbote » . H nach Postorten .
N 1000 Franlen .

35 . Spanien in , Balearen
n . Kanarische Inseln 3000 dto . 12

36 . Tripolis . . . ,

37 . Tunis

3000

8000

dto .

dto .

2

2
bis2 40

20

20
24

36 , Nur uach Bengast u . Tr Polls
^ bis 1000 Fr . ? .

37 . 1̂ bis 1000 Fr .

33 , Türkei mibeschr .
nach einig .

Orten
3000

dto . 2
bis 3 20

20 , 24, 32
je nach der

Leitimg

38 . X bis 800 M . bez. 1000 Fr .
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